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RS UVS Niederösterreich 1993/05/26
Senat-KO-92-056

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1993

Rechtssatz

Der Zulassungsbesitzer hat jene Vorkehrungen zu tre2en, die mit Grund erwarten lassen, daß Überladungen

hintangehalten werden. Sollte er etwa wegen der Größe des Betriebes nicht in der Lage sein, die erforderlichen

Kontrollen selbst vorzunehmen, so hat er eine andere Person damit zu beauftragen, um Überladungen zu vermeiden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1993/05/26 Senat-KO-92-056
	JUSLINE Entscheidung


